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Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe: 
19. September 2022

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 
05. September 2022

Am 11.07.2022 brannte eine große Menge
Totholz in Großkagen. Durch den Einsatz der
Gemeindefeuerwehren und vielen Feuerweh-
ren aus den Nachbargemeinden konnte grö-
ßerer Schaden verhindert werden. Ich danke
allen landwirtschaftlichen Betrieben die pau-
senlos, an beiden Tagen, das benötigte
Löschwasser herangefahren haben. Der Dank
geht auch an Nitsche Bauunternehmung
GmbH, Herrn Thomas Gerlitz, die mit schwe-
rer Technik die Arbeiten der Feuerwehren un-
terstützte.

Frank Müller
Bürgermeister

Vielen Dank an alle Helfer und Firmen 

Bekanntmachung zur Wahl eines/r Friedensrichters/in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 6
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Käbschütztaler Gemeindeblatt Amtliche Bekanntmachungen

22. August 2022

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung

Glückwünsche

Jubilare

Möchten auch Sie eine Gratulation im Amtsblatt? 

Dann füllen Sie folgendes Formular aus und senden es an die Ge -
meinde verwaltung Käbschütztal.

Sehr geehrte Jubilare, Einwohner und Einwohnerinnen,

aus datenschutzrechtlichen Gründen nach § 50 Abs. 2 Bundesmeldege-
setz (BMG)ist es derzeit leider nicht gestattet Jubiläen mit den Daten
aus dem Einwohnermelderegister zu veröffentlichen.

Aus diesem Grund müssen wir, bis auf weiteres, auch in unserem Amts-
blatt, auf die gewohnte Veröffentlichung der Altersjubiläen ohne schriftli-
ches Einverständnis verzichten. Sollten Sie die Veröffentlichung Ihres Al-
tersjubiläums wünschen, senden Sie das unten aufgeführte Formular
ausgefüllt an die Gemeindeverwaltung zurück.

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung 
von Altersjubilaren

Ich bin einverstanden, dass beginnend ab meinem 70. Geburtstag,
Jubiläen aller fünf Jahre veröffentlicht werden dürfen. Der Bür-
germeister der Gemeinde Käbschütztal wird von mir hiermit ermäch-
tigt, Daten aus dem Einwohnermelderegister der Gemeinde Käb-
schütztal für die Veröffentlichung der Jubiläen zu nutzen. Mir ist 
bekannt, dass ich dieses Einverständnis jederzeit widerrufen kann.

…………………………………………………………………………….
Name, Vorname

……………………….....…………
Geburtsdatum

Adresse:

……………………………………………………..…………..

……………………………………………………..…………..

………………………………………………………………..…………...

Datum, Unterschrift

✂

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

hiermit lade ich Sie herzlich zur 7. öffentlichen Sitzung des Gemeinde-
rates Käbschütztal im Jahr 2022 am

Dienstag, den 30. August 2022, um 19.00 Uhr,

in die Aula der Ganztagsschule Krögis, Kirchgasse 4c, 01665 Käb-
schütztal, ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Begrüßung
2. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Be-

schlussfähigkeit
3. Protokollbestätigung
4. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Beratung gefassten Beschlüs-

se und Eilentscheidungen des Bürgermeisters
5. Einwohnerfragezeit
6. Beschluss über die Einnahme von Spenden und Zuwendungen
7. Beschluss zum Verkauf des Flurstückes Nr. 99/13 der Gemarkung

Löthain
8. Beschluss zum Verkauf der Flurstücke Nr. 99/14 und 109/6 der Ge-

markung Löthain
9. Beschluss zur Billigung und frühzeitigen Auslegung und Behörden-

beteiligung des Vorentwurfs Bebauungsplan „Wohngebiet Krögis“
der Gemeinde Käbschütztal in seiner Planfassung vom 03.08.2022
gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

10. Beschluss zur Billigung und Auslegung des Entwurfs der 1. Fort-
schreibung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Käbschütztal
in der Fassung vom 25.08.22 gemäß §§ 2 Abs. 2, 3 Abs. 2 und § 4
Abs. 2 BauGB

11. Beschluss zur Vergabe der Baumaßnahme „Straßenbaumaßnahmen
an den Gemeindestraßen in der Gemeinde Käbschütztal für das Jahr
2022

12. Beschluss zur Vergabe der Baumaßnahme „Ersatzneubau Zaun an
der Ganztagsschule/Kirchgasse Krögis“

13. Informationen/Sonstiges

Mit freundlichen Grüßen

Frank Müller
Bürgermeister

Einladung zur Gemeinderatssitzung am 30. August 2022

Impressum 

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Käbschütztal Krögis, Kirchgasse 4A, 01665

Käbschütztal, Tel./Fax: 035244 4870, 035244 48799; E-Mail: gemeinde@gemeinde-

kaebschuetztal.de. V.i.S.d.P. für den amtlichen Teil: Bürgermeister Herr Frank Müller

oder Vertreter im Amt, Informationen: Berichte in den übrigen Rubriken oder vom

Verfasser unterzeichnente Beiträge stellen die jeweilige Meinung der Verfasser dar.

Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. 

Gesamtherstellung und Anzeigen: Riedel GmbH & Co. KG – Verlag für
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Amtliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung

Beschluss-Nr.: 26-6/22

Zustimmung über die Annahme einer Sachspende in Höhe von 71,40 €
für Blumenpflanzen und Blumenerde zur Verschönerung des Eingangs-
bereiches für die Gemeindeverwaltung.

Beschlussfähigkeit:        Mitglieder:               13 + BM
                                       Anwesende:           11 + 1
Abstimmungsergebnis:   Dafür:                      12
                                       Dagegen:                -
                                       Stimmenthaltung:   -
                                       Befangenheit:         -

Beschluss-Nr.: 27-6/22

Zustimmung über die Annahme einer Sachspende in Höhe von 28,20 €
für die Feuerwehr Krögis.

Beschlussfähigkeit:        Mitglieder:               13 + BM
                                       Anwesende:            11+ 1
Abstimmungsergebnis:   Dafür:                      12
                                       Dagegen:                -
                                       Stimmenthaltung:   -
                                       Befangenheit:         -

Beschluss-Nr.: 28-6/22

Zustimmung über die Annahme einer Geldspende in Höhe von 500,00 €
für die Feuerwehr Kagen.

Beschlussfähigkeit:        Mitglieder:               13 + BM
                                       Anwesende:            11 + 1
Abstimmungsergebnis:   Dafür:                      12
                                       Dagegen:                -
                                       Stimmenthaltung:   -
                                       Befangenheit:         -

Beschluss-Nr.: 29-6/22

Zustimmung über die Annahme einer Sachspende in Höhe von 127,38 €
für die Ganztagsschule Krögis.

Beschlussfähigkeit:        Mitglieder:               13 + BM
                                       Anwesende:            11 + 1
Abstimmungsergebnis:   Dafür:                      12
                                       Dagegen:                -
                                       Stimmenthaltung:   -
                                       Befangenheit:         -

Beschluss-Nr.: 30-6/22

Zustimmung über die Annahme einer Sachspende in Höhe von 631,05 €
für die Ganztagsschule Krögis.

Beschlussfähigkeit:        Mitglieder:               13 + BM
                                       Anwesende:            11 + 1
Abstimmungsergebnis:   Dafür:                      12
                                       Dagegen:                 -
                                       Stimmenthaltung:   -
                                       Befangenheit:         -

Beschluss-Nr.: 31-6/22

Zustimmung über die Annahme einer Sachspende in Höhe von 42,00 €
für die Feuerwehr Löthain.

Beschlussfähigkeit:        Mitglieder:               13 + BM
                                       Anwesende:            11 + 1

Abstimmungsergebnis:   Dafür:                      12
                                       Dagegen:                -
                                       Stimmenthaltung:   -
                                       Befangenheit:         -

Beschluss-Nr.: 32-6/22

Zustimmung über den Verzicht der Forderungsbewertung nach § 63
Abs. 9 SächsKomHVO und über den Verzicht des Anhangs, des Re-
chenschaftsberichtes und der Übersicht über die in das folgende Jahr
übertragenen Haushaltsermächtigungen nach § 88 Abs. 5 SächsGemO
für die Jahresabschlüsse 2019 und 2020.

Beschlussfähigkeit:        Mitglieder:               13 + BM
                                       Anwesende:           11 + 1
Abstimmungsergebnis:   Dafür:                      10
                                       Dagegen:                -
                                       Stimmenthaltung:   2
                                       Befangenheit:         -

Beschluss-Nr. 33-6/22

Zustimmung zum Verzicht auf das Vorkaufsrecht nach § 17
SächsDSchG für das Flurstück Nr. 32 der Gemarkung Krögis.

Beschlussfähigkeit:        Mitglieder:               13 + BM
                                       Anwesende:            11 + 1
Abstimmungsergebnis:   Dafür:                      11
                                       Dagegen:                - 
                                       Stimmenthaltung:   1 
                                       Befangenheit:         -

Beschluss-Nr.: 34-6/22

Zustimmung zum Verkauf des Flurstückes Nr. 79a der Gemarkung 
Barnitz zum Kaufpreis in Höhe von 1.560,00 €. Die Nebenkosten, die
mit dem Abschluss des Kaufvertrages entstehen sowie die Kosten für
die Gutachterin in Höhe von 416,50 € tragen die Käufer. In den Kaufver-
trag wird eine Mehrerlösklausel über 10 Jahre aufgenommen.

Beschlussfähigkeit:        Mitglieder:               13 + BM
                                       Anwesende:            11 + 1
Abstimmungsergebnis:   Dafür:                      12
                                       Dagegen:                -
                                       Stimmenthaltung:   -
                                       Befangenheit:         -

Beschluss-Nr.: 35-6/22

Zustimmung zur Bevollmächtigung des Bürgermeisters zur Umschul-
dung eines Kredites in Höhe von 445.000,00 € an die Bank, mit dem
günstigsten Angebot für eine Zinsbindung von 10 Jahren. 

Beschlussfähigkeit:        Mitglieder:               13 + BM
                                       Anwesende:            11 + 1
Abstimmungsergebnis:   Dafür:                      12
                                       Dagegen:                -
                                       Stimmenthaltung:   -
                                       Befangenheit:          -

Beschluss-Nr.: 36-6/22

Folgende Reihenfolge der Straßenbaumaßnahmen wird festgelegt:
1. Instandsetzung Ortsstraße Porschnitz nach der Erneuerung des Teil-

ortskanals

Beschlüsse der Gemeinderatssitzung vom 12.07.2022
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2. Instandsetzung eines Teilstückes vom Leutewitzer Kreuz bis zur Ein-
mündung Kieswerk Nimtitz

3. Instandsetzung Innerortsstraße Kleinprausitz
4. Instandsetzung eines Teilabschnittes der Ortsverbindungsstraße Lu-

ga – Kreisstraße K 8031
5. Instandsetzung Innerortsstraße von Pröda
6. Instandsetzung Ortslage Kleinkagen bis IB Lohse (nach den Arbei-

ten von Trink- u. Abwasser)
• Instandsetzung Einmündungsbereich Barnitz (Zufahrt zur LTB),

entfällt
Weiterhin wir die Gemeindeverwaltung beauftragt, die Planung für die
Wasser- und Regenwasserentsorgung in Barnitz (Zufahrt von der Kreis-
straße bis zur Zufahrt von LTB) zu forcieren. Grund sind die anstehenden
Feierlichkeiten in Barnitz zur 700-Jahrfeier. Ziel sollte es sein, die Bau-
maßnahmen bis zu den Feierlichkeiten abzuschließen.

Beschlussfähigkeit:        Mitglieder:               13 + BM
                                       Anwesende:            11 + 1
Abstimmungsergebnis:   Dafür:                      12
                                       Dagegen:                - 
                                       Stimmenthaltung:   - 
                                       Befangenheit:         - 

Beschluss-Nr.:  37-6/22

Zustimmung zur Vergabe über die Errichtung einer Sirene in Dach-/ Ge-
bäudemontage auf dem Gerätehaus der Feuerwehr Krögis, Ringstraße 2
an die Firma FKS Ingenieurbüro für Funk und Kommunikationssysteme
GmbH in Großdubrau zu einem Bruttopreis von 11.062,66 €. Gleichzei-
tig wird die alte Sirenenanlage in Krögis, Kirchgasse 5 außer Kraft ge-
setzt.

Beschlussfähigkeit:        Mitglieder:               13 + BM
                                       Anwesende:            11 + 1
Abstimmungsergebnis:   Dafür:                      12
                                       Dagegen:                -
                                       Stimmenthaltung:   -
                                       Befangenheit:         -

Beschluss-Nr.: 38-6/22

Zustimmung zur Satzung zur 6. Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen Gemeinde Käb-
schütztal. Der Satzungstext ist Bestandteil des Beschlusses.

Beschlussfähigkeit:        Mitglieder:               13 + BM  
                                       Anwesende:            11 + 1
Abstimmungsergebnis:   Dafür:                      7
                                       Dagegen:                4
                                       Stimmenthaltung:   1
                                       Befangenheit:         -

Satzung zur 6. Änderung der Satzung über die Erhebung von Eltern-
beiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege in der Gemein-
de Käbschütztal
(6. ÄndElternbeitragsS)
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) , der §§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunalabgabenge-
setze (SächsKAG) sowie des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG) hat der Gemeinderat Käb-
schütztal in seiner Sitzung am 12.07.2022 mit Beschluss-Nr. 38-6/22
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Die Anlage zu § 4 Abs. 11 über die Höhe der zu entrichtenden Elternbei-
träge und der weiteren Entgelte je Betreuungsform und –zeit wird neu
gefasst. 
Die Anlage ist Bestandteil der Satzung.

§ 2 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am 01.09.2022 in Kraft. Gleichzeitig treten alle anderen
dieser Satzung entgegenstehenden Regelungen außer Kraft. 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Sächsischen Gemeindeordnung:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formfehlern zu-
stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung dieser Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gungen oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind,

3. der Vorsitzende dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat

oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber

der Gemeinde unter Einbeziehung des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden
ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.

Krögis, den 12.07.2022  
                                                                       
                                                                       
                                                                       
Klingor                                                            Siegel
Bürgermeister                                                 
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Beschluss-Nr. 39-6/22

Zustimmung zum Verzicht auf das Vorkaufsrecht nach § 17
SächsDSchG für die Flurstücke Nr. 7/1 und 7/2 der Gemarkung
Stroischen.

Beschlussfähigkeit:        Mitglieder:               13 + BM
                                       Anwesende:            11 + 1
Abstimmungsergebnis:   Dafür:                      12
                                       Dagegen:                -  
                                       Stimmenthaltung:   -
                                       Befangenheit:         -

So kommt das

Käbschütztaler Gemeindeblatt
in Ihren elektronischen Briefkasten …
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Bekanntmachungen zur Wahl eines/r
Friedensrichters/in

Nach  dem Gesetz über die Schiedsstellen in den Gemeinden des Frei-
staates Sachsen (Sächs. Schiedst.G) vom 27.05.99 sind die Gemeinden
verpflichtet,  Schiedsstellen einzurichten. 
Die Aufgaben der Schiedsstelle werden von einem ehrenamtlich tätigen
Friedensrichter bzw. Friedensrichterin vorgenommen. Der Friedensrich-
ter bzw. Friedensrichterin werden vom Gemeinderat gewählt. Die Amts-
zeit beträgt 5 Jahre. Wiederwahl ist möglich.

Hiermit wird die bevorstehende Wahl angekündigt, interessierte
Personen sind zur Bewerbung aufgefordert.
Die Bewerbungen sollen schriftlich bis zum 05.09.2022 an die Ge-
meinde Käbschütztal, OT Krögis, Kirchgasse 4 a in 01665 Käb-
schütztal gerichtet werden. Wir bitten um Beachtung folgender Hin-
weise:

Aufgaben der gemeindlichen Schiedsstellen

1. Das Verfahren vor den Schiedsstellen dient dem Ziel, Rechtsstreitig-
keiten durch eine Einigung der Parteien beizulegen.
2. Die Schiedsstelle führt in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über ver-
mögensrechtliche Ansprüche wegen der Verletzung der persönlichen
Ehre das Schlichtungsverfahren durch. Das Schlichtungsverfahren fin-
det nicht statt in Rechtsstreitigkeiten,

1. die in die Zuständigkeit der Familien- und Arbeitsgerichte fallen;
2. welche die Verletzung der persönlichen Ehre in Presse, Rund-

funk und Fernsehen zum Gegenstand haben;
3. an denen der Bund, die Länder, die Gemeinden oder andere Kör-

perschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts
beteiligt sind.

3. Die Schiedsstelle ist die Vergleichsbehörde im Sinne des § 380 der
Strafprozessordnung (StPO). Die Schiedsstelle führt in Privatklagesa-
chen nach § 374 StPO den Sühneversuch im Rahmen eines Sühnever-
fahrens durch.

Persönlichkeit des Friedensrichters/Friedensrichterin

1. Der Friedensrichter muss nach seiner Persönlichkeit und seinen Fä-
higkeiten für das Amt geeignet sein
2. Friedensrichter kann nicht sein wer,

a) als Rechtsanwalt zugelassen oder als Notar bestellt ist;
b) die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig

ausübt;
c) das Amt eines Berufsrichters oder Staatsanwalts ausübt oder

als Polizei- oder Justizbediensteter tätig ist.
3. Friedensrichter kann ferner nicht sein, wer die Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder durch gerichtliche Anordnun-
gen in der Verfügung über sein Vermögen beschränkt ist.
4. Friedensrichter soll nicht sein, wer

a) bei Beginn der Amtsperiode das 30. Lebensjahr noch nicht oder
das 70. Lebensjahr vollendet haben wird;

b) nicht in dem Bezirk der Schiedsstelle wohnt;
c) gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaat-

lichkeit verstoßen hat, insbesondere die im Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966
gewährleisteten Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 ent-
haltenen Grundsätze verletzt hat oder

d) für das frühere Ministerium für Staatssicherheit oder Amt für na-
tionale Sicherheit tätig war.

5. Bei ehemaligen Mitarbeitern oder Angehörigen in herausgehobener
Funktion von Parteien und Massenorganisationen, der bewaffneten Or-
gane und Kampfgruppen sowie sonstiger staatlicher oder gemeindli-
cher Dienststellen oder Betriebe der ehemaligen DDR, insbesondere bei
Abteilungsleitern der Ministerien und Räten der Bezirke, Mitgliedern der
SED-Bezirks- und Kreisleitungen, Mitgliedern der Räte der Bezirke , Ab-

solventen zentraler Parteischulen, politischen Funktionsträgern in den
bewaffneten Organen und Kampfgruppen, Botschaften und Leitern an-
derer diplomatischer Vertretungen und Handelsvertretungen sowie bei
Mitgliedern der Bezirks- und Kreiseinsatzleitungen wird vermutet, dass
sie die als Friedensrichter erforderliche Eignung nicht besitzen. Diese
Vermutung kann widerlegt werden.
6. Der Friedensrichter, Bewerber oder Vorgeschlagene hat gegenüber
der Gemeinde schriftlich zu erklären, dass Ausschlussgründe nach den
Absätzen 2 bis 5 nicht vorliegen, und seine Einwilligung, Auskünfte zu
den Ausschlussgründen des Absatzes 4 Nr. 3 und 4 und des Absatzes 5
beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatsicherheitsdien-
stes einzuholen, zu erteilen.

Bestätigung der Wahl

Die Wahl des/der Friedensrichter/in bedarf der Bestätigung durch den
Vorstand des Amtsgerichtes, in dessen Bezirk die Schiedsstelle ihren
Sitz hat.

Müller
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung

Bekanntmachung

des Zweckverbandes Wasserversorgung „Meißner Hochland“

Die nächste öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates des Zweckver-
bandes Wasserversorgung „Meißner Hochland“ findet am

Donnerstag, dem 01.09.2022 um 9.30 Uhr
im ZVWV „Meißner Hochland“
Rittergut 7, OT Raußlitz, 01683 Nossen

statt.

Tagesordnung:

1.   Eröffnung und Kontrolle der Beschlussfähigkeit
2.   Protokollfeststellung
3.   Bürgerfragezeit
4.   Niederschlagung Trinkwassergebühren
5.   Beschlüsse zur Vergabe von Bauleistungen
6.   Information zum Stand des Jahresabschlusses 2021
7.   Informationen zum Stand der Gebührennachrechnung 2020/2021 
8.   Informationen zur Änderung der Verbandssatzung
9.   Information über Baumaßnahmen
10. Sonstiges

Christian Bartusch
Verbandsvorsitzender     

Zweckverband Wasserversorgung 
„Meißner Hochland“
OT Raußlitz, Rittergut 7 - 01683 Nossen -                        

Telefon:  035246 / 51 50
Fax:         035246 / 51 52 0                                                   
E-Mail:    info@zvwv-meissner-hochland.de

Amtliche Bekanntmachung anderer Behörden
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Franz Anton der ehemalige
Löthainer in Käbschütztal gewinnt
eine WM Medaille im C1

Augsburg – 50 Jahre nach den Olympischen
Spielen 1972 wurden auf dem traditionsreichen
Eiskanal vom 26.07. bis 31.07.2022 die Kanus-
lalom Weltmeisterschaften ausgetragen. Zu
beiden Seiten, der für 20 Mio. € sanierten
Strecke, begeisterten lautstark täglich bis zu
8.300 Besucher und Fans die 380 Sportlerin-
nen und Sportler aus über 70 Ländern. 

Mit Fünf Mal Gold, einmal Silber und drei Mal
Bronze für Deutschland sorgten unsere Aktiven
in gesamt 10 verschiedenen Wettkampfdiszi-
plinen für einen wahren Medaillenregen.

Dabei waren Andrea Herzog von der SG Kanu
Meißen, die mit Gold nach 2019 ihren 2. Welt-
meistertitel im C1  (Canadier Einer) errang und
auch die Silbermedaille im Team gewinnt. Ihr
Vereinskollege Franz Anton erkämpfte sich die
Bronzemedaille und sammelt so seine mittler-
weile 9. Einzelmedaille bei einer Kanuslalom
Weltmeisterschaft. 

„Ich wollte unbedingt auf das Podium“, sagte
Franz Anton, für den der 1. Lauf in der Qualifi-
kation als 22. nicht so gut lief. Nur die ersten 20
qualifizieren sich direkt fürs Halbfinale. Im Hoff-
nungslauf gelang ihm aber mit großer Nerven-
stärke als vorletzter Starter ein fast perfekter
Lauf. Ebenso konnte er das Halbfinale der 30
Aktiven in Bestzeit fehlerfrei absolvieren. So
kam es, dass er im Finale als letzter Starter in
den Eiskanal musste. Der frühere Löthainer be-
hielt die Nerven. Schnell und ohne Stangenbe-
rührung absolvierte er mit seinem Einercana-
dier die schwer gesteckten 25 Tore im Eiskanal
und sicherte sich so seinen Podiumsplatz. 

Bürger-Mitteilungen

Foto: Privat

Mitteilungen der Gemeindeverwaltung

www.gemeinde-kaebschuetztal.de
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Mitteilungen der Gemeindeverwaltung

Erreichbarkeit

Sprechtage Gemeindeverwaltung:
Telefon: 035244/ 4870 Fax: 035244/48799

Montag                               geschlossen
Dienstag                             9.00 bis 11.30 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch                            geschlossen
Donnerstag                         9.00 bis 11.30 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag                                geschlossen

Bereich Meißen

Montag bis Freitag        8.00 Uhr  bis   8.00 Uhr
Samstag                       20.00 Uhr  bis   8.00 Uhr
Samstag zusätzlich:    Stadtwald Apotheke Meißen 
                                        8.30 Uhr  bis 20.00 Uhr
Sonn- und Feiertag       8.00 Uhr  bis   8.00 Uhr

23.08.2022   Regenbogen Apotheke Meißen
24.08.2022   Sonnen Apotheke Meißen
25.08.2022   Adler Apotheke Radebeul
26.08.2022   Markt Apotheke Meißen
27.08.2022   Markt Apotheke Lommatzsch & 
                    Hirsch Apotheke Moritzburg

28.08.2022   Stadt Apotheke Radebeul
29.08.2022   Triebischtal Apotheke Meißen
30.08.2022   Apotheke im Kaufland Radebeul
31.08.2022   Hahnemann Apotheke Meißen
01.09.2022   Lößnitz – Apotheke Radebeul
02.09.2022   Moritz Apotheke Meißen
03.09.2022   Bethesda Apotheke Radebeul
04.09.2022   Rathaus Apotheke Coswig
05.09.2022   Apotheke Radebeul West
06.09.2022   Alte Apotheke Weinböhla
07.09.2022   Elbtal Apotheke Meißen
08.09.2022   Kristall Apotheke Radebeul
09.09.2022   Spitzgrund Apotheke Coswig
10.09.2022   Ahorn Apotheke Dresden
11.09.2022   Stadtwald Apotheke Meißen
12.09.2022   Neue Apotheke Coswig
13.09.2022   Elbtal Apotheke Dresden
14.09.2022   Rathaus Apotheke Weinböhla
15.09.2022   Kronen Apotheke Coswig
16.09.2022   Sidonien – Apotheke Radebeul
17.09.2022   Regenbogen Apotheke Meißen
18.09.2022   Sonnen Apotheke Meißen
19.09.2022   Adler Apotheke Radebeul

Bereitschaftsdienst Apotheken

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 
für den Bereich Meißen und Lommatzsch

Zur Anforderung des Bereitschaftsarztes für den Kassenärztlichen Be-
reitschaftsdienst im Zeitraum:  

23.08.2022 bis 19.09.2022

Montag, Dienstag                           19 bis 7 Uhr
Mittwoch                                         14 bis 7 Uhr
Donnerstag                                     19 bis 7 Uhr
Freitag                                            14 bis 7 Uhr
Samstag, Sonntag und feiertags    
7 bis 7 Uhr steht die zentrale Rufnummer:
Regionalleitstelle Dresden Tel.: 116 117 zur Verfügung.

Notrufanschlüsse

FFw/Med.Hilfe:              112 – kostenlos
Polizei:                        110 – kostenlos
Feuerwehr/Rettungsdienst:        0351-50121-4122
Polizeidienststelle Meißen: 03521-4720 
Hilfetelefon Gewalt gg. Frauen 08000-116016

Wasser: 
während der Dienstzeit  035246-5150 
Fax               035246-51520
außerhalb d. Dienstzeit:
Wasser:        0171-3776017
Abwasser:    0172-9508721
ELT               0351-50178881
Gas: 
während der Dienstzeit 03521-4 63-2 50
außerhalb der Dienstzeit       0800-7 87 90 00

Hahnemann-Apotheke Meißen
Neugasse 11, 01662 Meißen
Tel. 03521 453384

Regenbogen-Apotheke Meißen
Brauhausstr. 12 B, 01662 Meißen
Tel. 03521 405995

Elbtal-Apotheke Meißen
Niederauer Str. 43, 01662 Meißen
Tel. 03521 72030 

Sonnen-Apotheke Meißen
Dresdner Str. 9, 01662 Meißen
Tel. 03521 732008

Moritz-Apotheke Meißen
Zaschendorfer Str. 23, 01662 Meißen
Tel.  03521 738648

Triebischtal-Apotheke Meißen
Talstr. 23, 01662 Meißen
Tel. 03521 452631 

Stadtwald-Apotheke Meißen
Schützestr. 1, 01662 Meißen
Tel. 03521 45000 

Markt-Apotheke Meißen
Markt 4, 01662 Meißen
Tel. 03521 459051

Rathaus-Apotheke Coswig
Hauptstr. 13, 01640 Coswig
Tel. 03523 75508

Kronen-Apotheke Coswig
Dresdner Str. 60, 01640 Coswig
Tel. 03523 75234 

Spitzgrund-Apotheke Coswig
Moritzburger Str. 74, 01640 Coswig
Tel. 03523 62762

Neue Apotheke Coswig
Am Ringpark 1 F, 01640 Coswig
Tel. 03523 60236  

Alte Apotheke Weinböhla
Hauptstr. 43, 01689 Weinböhla
Tel. 035243 32213

Rathaus-Apotheke Weinböhla
Hauptstr. 12, 01689 Weinböhla
Tel. 035243 32832

Apotheke am Kirchplatz Weinböhla
Kirchplatz 15, 01689 Weinböhla
Tel. 035243 477647

Adler  Apotheke Radebeul
Moritzburger Str. 13, 01445 Radebeul
Tel. 0351 8309778

Stadt Apotheke Radebeul
Bahnhofstr. 19, 01445 Radebeul
Tel.  0351 8304168

Apotheke im Kaufland Radebeul
Weintraubenstr. 31, 01445 Radebeul
Tel. 0351 837390 

Lößnitz Apotheke Radebeul
Hauptstr. 25, 01445 Radebeul
Tel. 0351 8304640

Bethesda Apotheke Radebeul
Borstraße 30, 01445 Radebeul
Tel. 0351 8362378

Apotheke am Westbahnhof Radebeul
Bahnhofstr. 15, 01445 Radebeul
Tel. 0351 8361478

Kristall Apotheke Radebeul
Hauptstr. 14, 01445 Radebeul
Tel. 0351 2722900

Ahorn Apotheke Cossebaude
Dresdner Str. 17, 01156 Dresden
Tel. 0351 45418146

Anschriften der Apotheken mit Telefonnummer
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LEADER-Entwicklungsstrategie neue Förderperiode
2023-2027 am 30. Juni 2022 eingereicht

Nach vielen Gesprächen mit Akteuren vor Ort, Online-Workshops und
konstruktiven Diskussionen in den Arbeitsgruppen haben das Deutsche
Institut für Stadt und Raum e.V. und der Förderverein für Heimat und Kul-
tur in der Lommatzscher Pflege e.V. (LAG) am 30. Juni 2022 die LEADER-
Entwicklungsstrategie für die Förderperiode 2023-2027 beim Sächsi-
schen Staatsministerium für Regionalentwicklung eingereicht.

Wie schon in den zwei zurückliegenden Förderperioden wurde die Strate-
gie der Lommatzscher Pflege den aktuellen regionalen Bedürfnissen an-
gepasst. Neben den Themen/Handlungsfeldern "Grundversorgung und
Lebensqualität", "Wirtschaft und Arbeit", "Bilden", "Wohnen", "Natur und
Umwelt" gilt besonderem Augenmerk dem Thema "Tourismus und Naher-
holung". Die Region wird das Thema Naherholung in der nächsten Förder-
periode in den Fokus setzen.

Im dritten Quartal 2022 wird nun die umfangreiche Strategie der Lom-
matzscher Pflege von externen Gutachtern bewertet. Bei positivem Be-
scheid seitens des Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwick-
lung rechnen wir im Januar 2023 mit der erneuten Anerkennung des LEA-
DER-Status für die Region. Mit diesem Status ist es möglich, neue Förder-
gelder der Europäischen Union für die Entwicklung der Lommatzscher
Pflege in der Förderperiode 2023-2027 zu erhalten.

Weitere Informationen zu den Arbeitsgruppen und zur Anmeldung finden
Sie auf unserer Internetseite unter www.lommatzscher-pflege.de

Die Erstellung dieser LEADER-Entwicklungsstrategie wird im Rahmen
der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes (GAK)" durch die Bundesrepublik Deutschland finanziell
unterstützt und mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Flüssen, Bächen und Seen im Landkreis Meißen 
geht das Wasser aus

Wasserentnahme aus Gewässern zur Bewässerung ist strikt verboten

Den Flüssen, Bächen und Seen im Landkreis Meißen fehlt Wasser. Der
nun bereits seit Wochen ausbleibende Regen hat zu einer sichtbaren Dür-
resituation geführt. Nicht nur den Pflanzen und Tieren fehlt das Nass auch
in den Gewässern selbst ist die Situation dramatisch.

Die Wasserführung in den Oberflächengewässern ist extrem gering. Der
Wasserhaushalt sämtlicher Oberflächengewässer im Landkreis Meißen
stellt sich aktuell (Stand 21. Juli 2022) als extreme Trockensituation dar.
Teilweise liegt die Wasserführung der Fließgewässer unterhalb der Grenz-
werte, die in den vergangenen 30 Jahren beobachtet wurden, wie das
Beispiel der Großen Röder am Pegel Kleinraschütz/Großenhain am 21.
Juli 2022 im Vergleich der letzten 30 Jahre zeigt:

Aktueller Durchfluss (21. Juli 2022)  . . . . . . . .350 l/s (Tendenz fallend)
mittlerer Niedrigwasserdurchfluss
für den Monat Juli (MNQJul)  . . . . . . . . . . . . . . .495 l/s
mittlerer Niedrigwasserdurchfluss Jahr (MNQ)  .1.000 l/s
mittlerer Jahresdurchfluss (MQ)  . . . . . . . . . . . .4.000 l/s

Die Daten der mittleren Werte basieren auf einer Auswertung der Jahre
1992-2021.

Vereinzelt sind Gewässer sogar vollständig ausgetrocknet. Im Hinblick auf
die Wettervorhersagen wird eine weitere Verschärfung der Situation er-
wartet.

Am 16. August 2018 ist im Landkreis Meißen die Allgemeinverfügung mit
strikter Beschränkung der Wasserentnahme aus oberirdischen Ge-
wässern zu Bewässerungszwecken in Kraft getreten. Diese ist nach wie
vor in Kraft und gilt auch für den Fall, dass eine wasserrechtliche Erlaubnis
zur Wasserentnahme durch die zuständige Wasserbehörde erteilt wurde.

Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 103 Abs. 1
Nr. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dar. Diese Ordnungswidrigkeit kann
mit einem Bußgeld geahndet werden. Dabei wirkt sich die dramatische
Wasserhaushaltssituation auf die Höhe des Bußgeldes aus. Konkret heißt
es im Bußgeldkatalog Umwelt: „…werden aufgrund der flächendeckenden
Unterschreitung der mittleren Niedrigwasserdurchflüsse im Einzelfall mit
einem Bußgeld ab 1.000 bisn 50.000 Euro geahndet.“ Das heißt bei festge-
stellten Verstößen werden Bußgelder von mindestens 1.000 Euro erhoben.

Zum Schutz der Gewässer werden nun die Kontrollen gegen Verstöße zu
dieser Entnahmebeschränkung intensiviert. Dabei werden Kontrollen
auch in die Morgen- und Abendstunden gelegt. Die Untere Wasserbehör-
de fordert die Anlieger der Gewässer eindringlich auf, sämtliche Anlagen
zur Wasserentnahme (Pumpen, Schläuche etc.) auch bei Nichtbenutzung
aus den Gewässern zu entfernen. Nur so kann ein Verstoß gegen die All-
gemeinverfügung grundsätzlich ausgeschlossen werden.

Die Untere Wasserbehörde appelliert zudem an die Bevölkerung beson-
ders sparsam mit der Ressource Wasser umzugehen. Die Situation des
Wasserhaushaltes ist tatsächlich dramatisch. Auch der Grundwasser-
stand ist davon betroffen. Das Wässern sollte auf das Nötigste reduziert
werden, auch wenn das verwendete Wasser aus dem Grundwasser oder
aus der öffentlichen Wasserversorgung stammt. Eine Bewässerung ist nur
bei geringer Verdunstung, in den Morgen- und Abendstunden, effektiv.
Darüber hinaus ist große Sorgfalt auf die Auswahl der zu bewässernden

Flächen und Kulturen zu legen. Eine Bewässerung von Rasenflächen ist in
der aktuellen Situation eine reine Wasserverschwendung.

Landratsamt Meißen – Pressestelle

Pressemitteilung: Finanzamt Meißen vom 28.06.2022 

„Von Juli bis Ende Oktober bietet das Finanzamt Meißen zweimal wö-
chentlich Grundsteuer-Sprechstunden an. Bürgerinnen und Bürger kön-
nen in diesem Rahmen vor Ort ihre Anliegen und Fragen rund um die
Grundsteuerreform klären. 

Die Sprechstunden des Finanzamtes Meißen finden immer diens-
tags in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr und donnerstags in der Zeit
von 9 Uhr bis 12 Uhr, erstmals am 05.07.2022 statt. 

Um vorherige telefonische Terminvereinbarung unter 03521/718-1100
wird gebeten, insbesondere um Wartezeiten zu vermeiden. 
Die Bediensteten des Finanzamtes beantworten während dieser Sprech-
stunden allgemeine Fragen zur Grundsteuerreform, aber auch zum
Grundsteuerportal, zu den Erklärungsvordrucken und zu bewertungs-
rechtlichen Anliegen. Darüber hinaus wird eine Vor-Ort-Registrierung bei
»Mein ELSTER« angeboten. Die Registrierung bei »Mein ELSTER« ermög-
licht die elektronische Abgabe der Feststellungserklärung. 
Neben der Sprechstunde vor Ort können die Bürgerinnen und Bürger ihre
Fragestellungen auch über die vom Finanzamt eingerichtete Grundsteu-
er-Hotline telefonisch klären. Diese ist unter 03521/718-1100 zu errei-
chen. 
Allgemeine Informationen zur Grundsteuerreform sind ebenso auf der
zentralen Internetseite unter www.grundsteuer.sachsen.de zu finden.“ 

Quelle: www.fianzamt.sachsen.de/aktuelle-meldungen-3990_13205.html
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Gartenbewässerung in Trockenzeiten

• Niederschlagswasser in Zisternen und Regentonnen sammeln
• gezielte Bewässerung - die Bewässerung ist nur zielführend, wenn

das eingesetzte Wasser auch pflanzenverfügbar ist, also von den
Wurzeln aufgenommen werden kann. Demzufolge ist es wichtig,
dass der Boden ausreichend durchfeuchtet wird.
Tipp: seltener Bewässern, dafür mit größerer Menge (Pflanzen bil-
den dadurch mehr tiefgehende Wurzeln aus)
Tipp: wurzelnahe Bewässerung durch gezieltes Gießen oder durch
Einsatz von bodennahen, bzw. vergrabenen Bewässerungssyste-
men (z.B. Tröpfchenbewässerung)

• Bewässerungszeiten beachten und dadurch unnötige Wasserver-
luste (durch Verdunstung) vermeiden.

+ Vorteil
– Nachteil

• Verdunstungsverluste vermindern
o Bodenauflage durch Mulchschicht hilft den Boden abzukühlen

und gegen Austrocknung zu schützen. Zudem hilft die Mulch-
schicht bei Starkregen gegen eine Verschlämmung des Oberbo-
dens.

o auf Einsatz von Rasensprengern verzichten

Morgens

Sinnvoll:

geringere Verduns -
tung, dadurch gelangt
das Wasser in tiefere
Bodenhorizonte

Mittler Tagesverlauf

Vermeiden, da:

– höchste Verduns-
tungsrate, da-
durch hohe Was-
serverluste

– Wassertropfen
auf dem Blatt-
werk können in
Kombination mit
der Sonnenein-
strahlung zu Ver-
brennungen auf
der Pflanze füh-
ren

Abends

Sinnvoll, dabei ist zu
beachten:
+ geringere Verdun-

stung, dadurch ge-
langt das Wasser in
tiefere Bodenhori-
zonte

– bei hohem Wasser-
einsatz kann es zu
Pilzbefall kommen,
da Bodenoberflä-
che nicht ausrei-
chend abtrocknet

Gelungener Abschluss einer erfolgreichen Saison

2022 konnten die Rettungsschwimmer der DLRG Mittelsachsen-Sach-
senburg 1990 e.V. erstmals nach zwei Jahren wieder ihr Können im Wett-
kampf unter Beweis stellen. Bei der Bezirksmeisterschaft im März in Gör-
litz erkämpfte sich Ben Weber in der Altersklasse 12 den Meistertitel, Mal-
te Baier wurde Vizemeister in der offenen Klasse und Till Baier errang in
der hart umkämpften Altersklasse der 13- und 14-jährigen einen beachtli-
chen vierten Rang.

Im Mai fanden dann in Riesa die Mitteldeutschen Regionalmeisterschaf-
ten statt, bei denen die Besten der Bundesländer Sachsen, Sachsen-An-
halt und Thüringen um die Meistertitel kämpften. Auch hier konnte sich in
der AK 12 Ben Weber ein weiteres Mal durchsetzen. Er errang den Sach-
senmeistertitel und löste somit sein Ticket zur Deutschen Meisterschaft
im Oktober in Hannover. Dorthin nimmt er auch seine Staffelmannschaft
mit, die im Staffelmehrkampf ebenfalls Sachsenmeister wurde.

Im Juni zu den Kreis-Kinder- und Jugendspielen trat die DLRG in Freiberg
mit einem großen Team aus Nachwuchssportlern an. Dabei gingen 30 x
Gold, 12 x Silber und 14 x Bronze an die Mannschaft aus Mittelsachsen. 

Einen weiteren Höhepunkt bildete die Wochenendfahrt zum DLRG-Lan-
desjugendtreffen an den Schladitzer See. Unter dem Motto „Beach on Fi-
re“ trafen sich 130 Kinder und Jugendliche der DLRG aus ganz Sachsen
zu Sport und Spiel am und im Wasser. Geschlafen wurde im Zelt, es wur-
de viel Wissenswertes über die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
und deren Aufgaben vermittelt und bei Geländespielen, Besuch des
Aquaparks und Volleyballturnier kam auch der Spass nicht zu kurz.

Am ersten Ferienwochenende feierten die Sportler der DLRG Mittelsach-
sen den Abschluss einer von Erfolg gekrönten Saison mit einem Grillfest
im Volksbad in Nossen. Dabei gab es auch einen Staffelwettbewerb der
Aktiven gegen ihre Trainer, der haushoch zu Gunsten der Aktiven ent-
schieden wurde, aber hier stand nun mal einzig und allein der Spass im
Vordergrund.

Zum Parkfest in Hainichen wurden die beiden Mannschaften der AK 12
und der AK13/14 zur Sportlerehrung vom Bürgermeister Dieter Greisinger,
vom Geschäftsführer des Kreissportbundes Benjamin Kahlert und vom
ehemaligen Bahnrad-Olympiasieger Jens Fiedler für ihre herausragenden
Leistungen geehrt.

Ein großes Dankeschön geht an das Trainer- und Kampfrichterteam, ohne
die prinzipiell gar nichts geht, an die vielen Helfer und den Eltern-Fan-
Block, der immer mitreist sowie an die Stadt Hainichen, wo wir günstig im
Lehrschwimmbecken trainieren dürfen und die Stadt Frankenberg für die
Fahrzeugausleihe.

Susanne Hoffmann
DLRG Mittelsachsen-Sachsenburg 1990 e.V.

Anzeige(n)
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Ehrenamtliche Telefonberater/-innen 
am Elterntelefon gesucht

Was kann ich tun, wenn mein Lebenspartner mir unser Kind vorenthält?
Wie gehe ich damit um, wenn mir der Erziehungsstil meiner Schwieger-
mutter so gar nicht passt? Was soll ich machen, wenn mir mein Kind mal
wieder den letzten Nerv raubt?  Nicht nur zu diesen Alltagsproblemen -
sondern auch in Krisensituationen wie häusliche Gewalt, Missbrauch
oder Sucht - finden Ratsuchende am Elterntelefon stets ein offenes Ohr:
anonym, vertraulich und kostenfrei. Zuhören, gemeinsam erste Hand-
lungsmöglichkeiten finden oder über ortsansässige Beratungseinrichtun-
gen informieren, all dies kann zu einem gelingenden Beratungsgespräch
beitragen. 
Mit Beginn des kommenden Jahres möchten wir wieder eine Ausbildung
zum ehrenamtlichen Telefonberater (m/w/d) starten, um die derzeitigen
Ehrenamtlerinnen am Standort in Meißen zu unterstützen. Wenn auch Sie
anderen Menschen bei kleinen Sorgen oder in schwierigen Situationen
Gehör schenken möchten, dann melden Sie sich bitte bei uns unter: 
035208 / 346510 oder elterntelefon@dksb-radebeul.de
Das Elterntelefon ist ein Projekt in Trägerschaft des Deutschen Kinder-
schutzbundes, OV Radebeul e.V. in Zusammenarbeit mit der Nummer ge-
gen Kummer.

Bildnachweis: Nummer gegen Kummer e.V. / Claus Langer

Feuerwehr

Feuerwehreinsätze 

Einsatz 17– 11.07.2022
Die Kameraden der gesamten FFw Käbschütztal waren zum Einsatz we-
gen eines Großbrandes in Großkagen. Eine größere Menge Totholz ist in
Flammen aufgegangen und in einem Einsatz über mehrere Stunden
konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Einsatz 18– 15.07.2022
Die Kameraden der gesamten FFw Käbschütztal wurden zu einem
Brandeinsatz alarmiert. Es brannte ein 500 qm großes Stück einer land-
wirtschaftlichen Fläche im OT Mehren.

Einsatz 19– 25.07.2022
Die Kameraden der gesamten FFw Käbschütztal wurden zu einem
Brandeinsatz alarmiert. Es brannte eine Böschung an der B 101, Höhe
Niederjahna.

Einsatz 19– 25.07.2022
Die Kameraden der FFw Löthain kamen einem Kater in Niederjahna zu
Hilfe, der in einem „Loch“ der Kanalisation eingeklemmt war. Wohlbehal-
ten konnte das Tier der Besitzerin übergeben werden.

Treffpunkte unserer Feuerwehren

Die Dienste und Treffen der Feuerwehrkameraden sind mög-
lich. Dennoch sollten vorgeschriebene Hygieneschutzmaßnah-
men berücksichtigt werden und eigenverantwortlich umgesetzt
werden. 

Marcus Schmuck, Gemeindewehrleiter

Am 11.07.2022 wurden die Feuerwehren der Gemeinde Käbschütztal zu
einem Brandeinsatz alarmiert. Schon beim Lesen der Alarmmeldung
war allen Beteiligten klar: ‚Das dauert länger!‘. So sollte aus auch kom-
men…

Der Einsatzort befand sich im Ortsteil Großkagen am Ortsausgang. Vie-
len Bürgerinnen und Bürgern war der riesige Haufen von abgelagertem
Holzschnitt und Holzresten der Landwirtschaft bekannt. Grund der Alar-
mierung der Feuerwehr war, dass der gesamte Holzhaufen in Flammen
stand.
Die Feuerwehren der Gemeinde begaben sich unverzüglich zum Ein-
satzort und mussten feststellen, dass der Holzhaufen in seiner gesam-
ten Ausdehnung brannte. Die massive Hitzeentwicklung des Feuers be-
drohte zu diesem Zeitpunkt die angrenzenden, fast erntereifen, Raps-
und Getreidefelder. Ein Rapsfeld hatte schon Feuer gefangen und be-

Anzeige(n)
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Feuerwehr

gann zu brennen. Durch einen unverzüglich begonnenen Löschangriff
konnte das Rapsfeld gehalten und eine weitere Ausbreitung verhindert
werden. Im Anschluss mussten Riegelstellungen zu den Feldern und
den noch nicht betroffenen Halden aufgebaut werden.
Um diese Aufgaben zu bewältigen wurden umgehend weitere Feuer-
wehren der angrenzenden Gemeinden nachgefordert, da für einen sol-
chen Großbrand die Mittel der Gemeindefeuerwehren nicht ausreichend
sind. Die Feuerwehren aus Lommatzsch, Meißen, Zehren und Ziegen-
hain leisteten dabei hervorragende Unterstützung.
Das größte Problem bei dieser exponierten Einsatzstelle stellte das
Löschwasser dar. Am ersten Tag war an eine Brandbekämpfung nicht zu
denken. Allerdings wurden auch für die Riegelstellungen erhebliche
Wassermengen benötigt.
Weitere großartige Unterstützung erfuhren wir dabei von den Landwirten
der Gemeinde Käbschütztal. Diese unterstützten die Löscharbeiten mit
Wasserfässern und stellten somit den größten Teil des Löschwassers an
der Einsatzstelle zur Verfügung. Ebenfalls stellten die Landwirte Berge-
technik zur Verfügung um die Brandstelle zu bearbeiten.
Da ein Löschen des Feuers am ersten Tag nicht sinnvoll war wurde eine
Brandwache über Nacht eingerichtet und die Löscharbeiten am näch-
sten Tag fortgesetzt.

Nachdem auch am nächsten Tag das Löschwasser durch die Landwirte
bereitgestellt wurde und ein großer Bagger an der Einsatzstelle eintraf
konnte das Feuer nach weiteren 12 Stunden am zweiten Tag gelöscht
werden.

Im Einsatz standen die o.g. Feuerwehren mit stellenweise 60 Kamera-
den und Hilfskräften zeitgleich an der Einsatzstelle. Die Dauer des Ein-
satzes betrug 32 Stunden.

Die Feuerwehren der Gemeinde möchten sich an dieser Stelle bei allen
bedanken, die unsere Arbeit unterstützt haben. Insbesondere waren
dies die Landwirte, die unterstützenden Feuerwehren und die Bürgerin-
nen und Bürger, welche uns mit Getränken und Verpflegung versorgt ha-
ben. Der Bauhof der Gemeinde Käbschütztal war ebenfalls in die Arbei-
ten eingebunden und leistete wertvolle Unterstützung.

Vielen Dank an alle, die zum Erreichen des Einsatzerfolges beigetragen
haben!

Eine Selbstentzündung kann in diesem Fall weitestgehend ausge-
schlossen werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache sind
aufgenommen.

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Falls es den einen oder anderen Bür-
ger oder Landwirt gibt, der an der Arbeit oder an der Ausstattung der Feu-
erwehren zweifelt oder diese in Frage stellt, kann dieser sich sehr gern mit
mir oder dem Bürgermeister in Verbindung setzen. Eventuell kann man in
einem sachlichen Gespräch Zweifel oder Vorurteile ausräumen.

Marcus Schmuck 
Gemeindewehrleiter

Schulen und Kindereinrichtungen

Schulanmeldung Schuljahr 2023/24

Geburtszeitraum 01.07.2016 - 30.06.2017

Anmeldung in der Ganztagsschule

Montag,  den 12.09.22
07:00 Uhr -  11:00 Uhr
13:00 Uhr -  16:00 Uhr

Dienstag, den 13.09.22
08:00 Uhr -  11:00 Uhr
13:00Uhr-18:00Uhr

Bitte die Geburtsurkunde des Kindes und den Personalausweis der an-
meldenden Person mitbringen.

Bei nicht verheirateten Eltern oder getrennt lebenden Eltern benötigen
Sie zur Anmeldung eine Vollmacht und den letzten Sorgerechtsbe-
scheid.

Manuela Helleken
-Schulleiterin-

Anzeige(n)
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Schulen und Kindereinrichtungen

Johanniter-Kinderhaus Zwergenland Löthain

Leuchtende Kinderaugen zum Kindertag 2022

Wie jedes Jahr sollte der Kindertag für unsere „Zwerge“ etwas ganz Be-
sonderes sein.
Zu Beginn hatten sich alle „Zwerge“ im Garten versammelt, um diesen
Tag gemeinsam zu eröffnen. Dazu wurde gemeinsam zu dem aktuellen
Lieblingslied unserer Kinder „Guck mal diese Biene da“ getanzt. Und auf
die „Zwerge“ wartete auch schon die erste Überraschung. Unter einem
bunten Tuch waren neue Spielsachen für die Kinder versteckt, über die sie
sich sehr gefreut haben. 
Im Anschluss konnten die Kleinsten eine Kutschfahrt durch Löthain genie-
ßen und die Größeren durften auf einem Pferd reiten. Im Garten standen
verschiedene Spiele wie Torwandschießen und Sackhüpfen, Zelte und
Decken zum Austoben, entspannen, verstecken und spielen bereit.
Außerdem wurden die „Zwerge“ mit Kinderschminke fantasievoll zu Kat-
zen, Tigern, Schmetterlingen, Prinzessinnen, Superhelden etc. verwan-
delt. An unserem Eisstand konnte sich jeder eine leckere Kugel Eis mit
Streuseln holen und Kleinigkeiten zum Naschen durften natürlich auch
nicht fehlen!
Ein besonderes Highlight für die Kinder war das Mittagessen unter freiem
Himmel – es gab Hot Dogs, Gegrilltes, frisches Gemüse und Melone. Un-
sere kleinen „Zwerge“ waren nach so vielen Erlebnissen ganz schön mü-
de und haben ganz schnell geschlafen. Die großen „Kindergartenzwerge“
aber freuten sich sehr, die Mittagszeit gemütlich draußen auf Decken zu
verbringen. Es wurden Geschichten gelauscht und die gemeinsame Zeit
entspannt genossen. Nach dem Vespern im Freien spielten wir weiter bis
alle Eltern die glücklichen Kinder abholten. Es war ein toller gemeinsamer
Tag!
Auf diesem Weg wollen wir uns herzlich bei Frau Kleeberg (Reiterhof Pau-
schütz) und bei Familie Kwiasowski fürs Grillen bedanken!

Ihre „Zwerge“ aus Löthain & Ihr Johanniter-Kinderhaus „Zwergenland“ –
Team

www.gemeinde-kaebschuetztal.de
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„Tschüss du schöne Kindergartenzeit, dass
ich heute gehen muss tut mir wirklich leid …“

Aufregende Wochen und Monate liegen hinter
den „Vorschulhüpfern“ des Kinderhauses
„Zwergenland“ in Löthain. Doch auch die
schönste Zeit neigt sich einmal dem Ende. Und
so hieß es, Abschied nehmen von den „Zwer-
gen“ und dem „Zwergenland“. Am Donnerstag,
dem 07.07.2022 wurden unsere Vorschüler von

all ihren Freunden verabschiedet. Jede Gruppe
hatte ein kleines Lied einstudiert und sogar das
ein oder andere Geschenk vorbereitet. Die Vor-
schüler freuten sich sehr darüber. So langsam
stieg auch die Aufregung auf die bevorstehen-
de Abschlussfahrt und das Zuckertütenfest. 
Bereits am nächsten Tag machten sich 11
Mädchen und Jungen auf zu ihrer Abschluss-
fahrt. Mit dem Bus ging es nach Nossen ins
Schloss. Dort wartete eine aufregende Räuber-

führung auf uns. Besonders spannend war es,
dass Gefängnis der früheren Räuber zu besich-
tigen, die Räubersprache kennenzulernen und
die Schwerter und Waffen zu bestaunen. Wir
durften sogar eine echte Pistole und Hand-
schellen anfassen. Die „Grashüpfer“ waren be-
geistert. Nach einer kleinen Pause, führte uns
unser Weg, vorbei an der Mulde, in Richtung
Kloster Altzella. Dort angekommen, stärkten
wir uns erst einmal bei einer leckeren Schüssel

Johanniter-Kinderhaus Zwergenland Löthain

Schulen und Kindereinrichtungen
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Nudeln, bevor sich alle gemeinsam auf Schatzsuche durch den Kloster-
park machten. Mit großer Freude lösten wir die verschiedenen Aufgaben
und kamen so zum ersehnten Schatz. Nach der Schatzsuche machten
wir uns langsam auf den Rückweg. Als wir am frühen Abend zurück ins
„Zwergenland“ kamen, staunten wir nicht schlecht. Alles war toll ge-
schmückt und eine wunderschöne gedeckte Tafel wartete auf uns.
Hungrig genossen die Kinder die vielen leckeren Sachen vom ritterlichen
Buffet. Wie kleine Ritter und Burgfräulein nahmen wir unser Mahl ein.
Den restlichen Abend genossen wir in unserem Garten bei ritterlichen
Spielen, Kinderdisco, Riesenseifenblasen und Lagerfeuer mit Knüppel-
kuchen. Müde fielen alle Kinder auf ihre Schlafliege im „Fantasiezimmer“
und träumten wahrscheinlich von einem aufregenden Tag.
Am nächsten Morgen, nach einem gemeinsamen Frühstück, begrüßten
wir alle Eltern mit einem kleinen Programm im Kinderhaus. Danach durf-
ten sich alle Mädchen und Jungen über ihre Zuckertüte freuen. Doch be-
vor die Kinder diese in den Armen halten konnten, wurde es noch einmal
kniffelig. Denn die Zuckertüten waren, vielleicht von Räubern, in einer
großen Truhe mit einer Eisenkette und zahlreichen Schlössern ver-
schlossen worden. Mit viel Geschick und Fingerspitzengefühl konnten
die Kinder die Truhe schließlich öffnen. Die Freude darüber war riesig.
Viel zu schnell verging dieser schöne Vormittag. 
Doch nun heißt es…

„… Tschüss du schöne Kindergartenzeit, ich bin nun ein Schulkind und
ich bin bereit …“

Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich bei allen Eltern für die lang-
jährige Unterstützung, die lieben Worte zum Zuckertütenfest und die Ge-
schenke bedanken. Von Herzen wünschen wir Ihnen alles Gute und den
„Vorschulhüpfern“ einen tollen Schulanfang und einen schönen Start in
der Grundschule.

Viele Grüße von den „Vorschulhüpfern“ aus Löthain, Ulrike und Marion

Schulen und Kindereinrichtungen

Gemeinde- und Vereinsleben

Löthainer Seniorenverein e.V.

Über Ihre Teilnahme an unserer Jahreshauptversammlung am 3.
August 2022 haben wir uns sehr gefreut. Der Finanzbericht für das
vergangene Jahr wurde einstimmig angenommen und der Vor-
stand in seiner Zusammensetzung neu bestätigt. Dafür ein herzli-
ches Dankeschön!
Unser fröhliches Beisammensein hat uns allen gut getan. Erfreut
wurden wir durch die Kinder des Löthainer Johanniter-Kinderhau-
ses mit einem bunten Programm. Wer sich noch daran erinnert, wie
es der kleine Frosch im Teich macht, kann es gleich mal vor dem
Spiegel ausprobieren!
Eine Sammlung zugunsten des Kinderhauses brachte einen Erlös
von 70,00 €, der bestimmt einen Wunsch der Kinder erfüllen hilft.
Nicht nur die Kinder haben unser Herz erwärmt, sondern auch die
Kameraden unserer Feuerwehr, die uns mit Kaffee und Getränken
versorgten und der Duft der Grillspezialitäten machte uns guten
Appetit. Vielen Dank auch dafür!

Eine herzliche Einladung an alle:
Am Montag, den 19. September 2022, treffen wir uns um 
14.00 Uhr in Mehren zur 

Modenschau.

Nach langer Zeit haben wir wieder die Möglichkeit, mit Herrn Kefer-
lass zu schauen und zu probieren, bis wir uns echt schön finden. Es
ist bestimmt für alle etwas dabei. Und vor allem die reizenden Mo-
dels will sich sicher niemand entgehen lassen!

Also bleiben Sie möglichst gesund bis zum Wiedersehen!

Ihr Löthainer Seniorenverein

Die Männer vom LSV befinden sich seit Mitte Juli in der Vorbereitung auf
die neue Saison. Es wurde fleißig trainiert und das eine oder andere
Testspiel absolviert. Die Trainingsbeteiligung und auch die Ergebnisse
der Vorbereitungsspiele wurden leider auch durch Abwesenheiten auf-
grund Urlaub oder Verletzungen beeinflusst. Dennoch sind die Jungs
heiß, wieder in eine neue Spielzeit zu starten. Unsere 1. beginnt mit ei-
nem Heimspiel gegen SV Traktor Kalkreuth die neue Saison in der Kreis-
oberliga. Danach steht die Auswärtspartie beim Aufsteiger SV Hirsch-
stein auf dem Programm. Das Highlight mit dem Derby gegen den TSV
Garsebach folgt bereits am 3. Spieltag. Die 2. Mannschaft startet 2 Wo-
chen später in die neue Saison. Zu Gast wird die Reserve vom Meißner
SV sein. Wir freuen uns, einige neue Gesichter bei uns begrüßen zu dür-
fen: 

Wir stellen vor:
Neuzugang Jacob Möhlenhoff
Der LSV begrüßt zur neuen Saison
den ersten „Neuzugang“. Jacob
Möhlenhoff wechselt vom SSV
Turbine Dresden ins Käbschütztal.
Das Fußballspielen erlernte er in
den Nachwuchsklassen des Meiß-
ner SV. Ein unbeschriebenes Blatt
ist Jacob allerdings ganz und gar
nicht, denn er absolvierte in den
Spielzeiten 13/14 und 14/15 die
ersten 2 Jahre im Männerbereich
des LSV. Nach diesen 2 Spielzei-
ten zog es ihn zum SSV Turbine
Dresden, bei dem er bis zur letzten
Saison sowohl in der Stadtliga A, als auch in der Stadtoberliga kickte
und sich als flexibel einsetzbarer Verteidiger etablierte. Wir sind stolz,
dass wir Jacob ab der kommenden Saison wieder in unseren Reihen be-
grüßen dürfen.

Sportliche Grüße vom LSV BARNITZ 90 e.V.
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Gemeinde- und Vereinsleben

Wir stellen vor: 
Neuzugang Martin Eidam
Der 26-Jährige Martin Eidam
wechselt von der SV Eintracht Do-
britz zu den Grün-Schwarzen. Er-
lernt hat der 26-Jährige das Fuß-
ballspielen in Lößnitz. Ab der D-
Jugend durchlief er die ganzen
Nachwuchsmannschaften des FC
Erzgebirge Aue. Danach schaffte
er den Sprung in die Regionalliga
zur Reservemannschaft der Auer.
Von da ging es aufgrund seines
Studiums nach Dresden, wo er bis
zur letzten Spielzeit in der Stadtoberliga bei der SV Eintracht Dobritz
kickte. Ab der kommenden Saison wird er das Trikot der Käbschütztaler
tragen. Wir freuen uns, Martin als Verstärkung für die Innenverteidigung
/ das defensive Mittelfeld begrüßen zu dürfen.

Wir stellen vor: 
Neuzugang Christian Heller
Christian Heller kommt, wie auch
Jacob Möhlenhoff, von Turbine
Dresden zum LSV Barnitz. Seine
ersten fußballerischen Schritte
machte Chris beim Meißner SV.
Dort spielte er in allen Nach-
wuchsklassen, ehe er in den Män-
nerbereich zum DFC Meißen
wechselte. Nach einigen Jahren
zog es ihn nach Bayern, an den
Bodensee. Von 2013-2016 kickte
er in der Bezirksliga Bodensee. Nach diesen 3 Jahren kehrte der 32-jäh-
rige zurück nach Sachsen. Von 2016-2022 schnürte er für den SV Turbi-
ne Dresden in der Stadtliga und Stadtoberliga die Schuhe. Als Highlight
muss man die Saison 2018/2019 erwähnen. In der Aufstiegssaison
schoss Christian 31 Tore in 22 Spielen und sicherte sich somit die Torjä-
gerkanone der Stadtliga A. Wir freuen uns, dass Chris ab der kommen-
den Saison für unsere Farben auflaufen wird. 

Wir laden Euch zu unseren nächsten Heimspielen ein – diese sind:
SA 13.08.2022, 14:00 Uhr LSV 2. – BSG Traktor Baßlitz (Pokal)
SO 14.08.2022, 14:00 Uhr LSV 1. – Thonberger SC (Testspiel)
SO 21.08.2022, 15:00 Uhr LSV 1. – SV Traktor Kalkreuth
SO 04.09.2022, 13:00 Uhr LSV 2. – Meißner SV 08 2.
SO 04.09.2022, 15:00 Uhr LSV 1. – TSV Garsebach
SO 18.09.2022, 13:00 Uhr LSV 2. – SV Einheit Glaubitz
SO 18.09.2022, 15:00 Uhr LSV 1. – Coswiger SV

Wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauer!

Landgestalten e.V. 

Veranstaltungen und Termine 
im August
Öffentliches Atelier 
“Kulturkonsum”
Rittergut 1 / 01683 Raußlitz 
(Nossen)

► Dorfbibliothek – immer montags
17:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Unsere "Bücherwürmer" haben über 350 Bücher für Erwachsene (Ro-
mane und Sachbücher) sowie über 100 Kinderbücher und Spiele für
Groß und Klein zusammengetragen.

Fragen und Kontakt unter: bibo@landgestalten.online

► Fr. 02.09.2022 Kinderkochkurs – fällt leider aus! – nächster Ter-
min: 07.10.2022
Alle Interessierten melden sich bitte vorher an unter: 0163 3222803
Yvonne Schneider

► So. 11.09.2022 – Wandercafé in Heynitz
Das Landgestaltenmobil ist zu Gast beim Tag des offenen Denkmal im
Schloß Heynitz.
Wir bringen mit: selbstgebackenen Kuchen, leckeren Kaffee sowie tolle
Gespräche und viel Austausch.

►Mo. 12.09. + 26.09.2022 - Handarbeitscafé
15:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Gemeinsam mit Ellen Machallat Grimme wird genäht, gestrickt, gehäkelt
und gestickt. Jeder kann sein aktuelles Werkstück mitbringen, ein neues
beginnen, welches in den darauf folgenden Kursen fertig gestellt wird.
Oder sich einfach nur austauschen und Ideen sammeln. Geeignet für:
Jeden der Spaß an Handarbeit hat
Fragen und Kontakt unter: 0177/3207239 Ellen Machallat

► 4. Markt der Möglichkeiten
Samstag den 17. September 2022 von 14 bis 22 Uhr
Am Samstag den 17. September 2022 von 14 bis 22 Uhr können sich
kleine und große Gäste freuen auf mitreißende Konzerte (u.a. Seau Vo-
lant), bewegende Tanzaufführungen (Jacob Nii Anum Odamatey mit
Soulfood), atemberaubende Akrobatik, Theater, Autorenlesungen, ein
umfangreiches Kinderprogramm, Kunsthandwerk zum Mitmachen, fei-
nes, leckeres und vieles mehr. Auch das Projekt Innehaltestellen ist noch
einmal vor Ort. Wir freuen uns auf Sie!

Weitere aktuelle Veranstaltungshinweise im Internet unter: 
www.landgestalten.online
Und so erreichen Sie uns: team@landgestalten.online
Tel.: +49 172 6149531

gefördert in 2021/2022 durch

Das LandgestaltenMobil wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der
Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes
Das Projekt InneHaltestellen wird gefördert durch:

Gemeinde- und Vereinsleben umliegender Gemeinden

Anzeige(n)
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18. September 14. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Erntedankgottesdienst in Taubenheim
10:15 Uhr Erntedankgottesdienst in Burkhardswalde mit Kin-

dergottesdienst
14:00 Uhr Erntedankgottesdienst in Tanneberg

25. September 15. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Erntedankgottesdienst in Heynitz
10:15 Uhr Erntedankgottesdienst in Miltitz
14:00 Uhr Erntedankgottesdienst in Krögis mit Kirchenchor

und Kindergottesdienst
Herzlich laden wir zur Einweihung der neuen Ge-
meinderäume in die Kirche Krögis ein.
Erntegaben geben Sie bitte am Samstag,
24.09.2022, zwischen 13:00 und 17:00 Uhr in der
Kirche Krögis ab.

Einweihung der neuen Gemeinderäume in der Kirche zu Krögis

Endlich sind die neuen Gemeinde-
räume in der Kirche Krögis fertig.
In den letzten 2 Jahren wurde ein
Gemeinderaum eingebaut, dazu
Küche und Toiletten. Die Kirchge-
meinde freut sich sehr, dass die
Arbeiten nun abgeschlossen wer-
den konnte. Es fehlt nur noch ein
wenig Deko und eine ordentliche
Einweihungsfeier – diese soll es
am Erntedanktag, den 25. Sep-
tember, 14:00 Uhr im Rahmen
des Gottesdienstes und eines an-
schließenden fröhlichen Beisam-
menseins geben. 

Wir laden alle Interessierten herzlich ein, insbesondere auch alle, die mit
Arbeitskraft oder ihrer Geldspende den Umbau verwirklicht haben. Ge-
lobt sei Gott!

Gemeindefest der Ev.-Luth. Kirchgemeinden Krögis und Miltitz-
Heynitz

Am 11. September 2022 feiern wir, die Kirchgemeinden Krögis und Mil-
titz-Heynitz, unser diesjähriges Gemeindefest in Miltitz unter dem Motto
„Lebendige Steine“. 14:30 Uhr beginnen wir mit einem Gottesdienst in
der Kirche Miltitz. Eingeladen sind Sie danach zu Kaffee und Kuchen,
Spiel, anregenden Gesprächen und einigen Überraschungen. 

Wir freuen uns auf Sie! Ihre Kirchgemeindevertreter aus Krögis und Mil-
titz-Heynitz

Herzlich grüßt Sie Ihr Pfarrer Tauchert

Pfarrer Mathias Tauchert 
Tel. 03 52 45 - 72 91 02 • 0175 566 31 96 
E-Mail mathias.tauchert@evlks.de
www.pfarramt-burkhardswalde.de

Pfarramtsverwaltung
Tel. 03 52 45 - 702 50 • Fax 03 52 45 - 702 51
Mail: kg.burkhardswalde@evlks.de
Sprechzeit: Montag 8.00 – 17.30 Uhr; Mittwoch 8.00 – 13.00 Uhr 

Friedhofsverwaltung
Ev.-Luth. Pfarramt Nossen, Dresdner Str. 2 in 01683 Nossen 
Tel. 03 52 42 – 68 467, Mobil: 0151 58 75 50 24
Sprechzeit:   Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr u. 14.00 – 17.00 Uhr; 

Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr u. 13.00 – 16.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Gemeinde- und Vereinsleben umliegender Gemeinden

Die Kirchgemeinde Krögis lädt herzlich ein: 

Jahreslosung 2022
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. 

Psalm 42,3

Monatsspruch im August 
Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN, denn er kommt, 
um die Erde zu richten. 1. Chronik 16,33

28. August 11. Sonntag nach Trinitatis
08:30 Uhr Gottesdienst in Taubenheim
10:00 Uhr Gottesdienst in Krögis

Monatsspruch im September 
Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit. Sirach 1,14

4. September 12. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst in Heynitz
14:30 Uhr Gottesdienst zum Gemeindefest in Burkhardswalde

11. September 13. Sonntag nach Trinitatis
14:30 Uhr Gottesdienst zum Gemeindefest in Miltitz

Kirchennachrichten

Kirchennachrichten
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Kirchennachrichten

n HERZLICHE EINLADUNG zu unseren Gottesdiensten 
und Veranstaltungen 

Im Sommer feiern wir für alle sechs Kirchorte jeweils gemeinsame
Begegnungsgottesdienste

10. So. n. Trinitatis – 21. August
10.00 Uhr Begegnungsgottesdienst in Rüsseina

11. So. n. Trinitatis – 28. August
10.00 Uhr Gottesdienst zum Schulbeginn in Raußlitz
14.00 Uhr Gottesdienst zum Schulbeginn in Ziegenhain

12. So. n. Trinitatis – 4. September
10.00 Uhr Gottesdienst in Planitz

13. So. n. Trinitatis – Samstag, 10. September
13.30 Uhr Fahrradrallye in Leuben

14. So. n. Trinitatis – 18. September
14.00 Uhr Erntedank in Planitz

15. So. n. Trinitatis – Samstag, 24. September
17.00 Uhr Gottesdienst in Leuben

n Gruppen und Kreise

Seniorenkreis: Mittwoch, 7.9., 14.00 Uhr, Pfarrhaus Leuben
Kirchenchor: dienstags 19.30 Uhr in Leuben
Blockflötengruppe: montags 17.30 Uhr in Leuben
Posaunenchor: mittwochs 20.00 Uhr 

n Herzliche Einladung zu unserer diesjährigen Fahrradrallye,
am Samstag,  10. September, ab 13.30 Uhr

So sieht das Programm aus: 
• Beginn 13.30 Uhr mit einer Andacht auf dem Pfarrgelände in Leu-

ben, Schleinitzer Straße 5,
gegen 14 Uhr Beginn der Rallye

• gemeinsamen Essen und Beisammensein
• einen besinnlichen Ausklang am Abend

Kommen Sie und radeln Sie mit oder feuern Sie die Radelnden an und
bringen Sie gern noch viele andere Fahrradbegeisterte mit! Wir freuen
uns auf Ihr Kommen!

n Auf ein Wort

Suche den Frieden, und jage ihm nach (Psalm 34,15)

Immer mehr Menschen spüren,
dass ein Leben letztlich nicht zu-
frieden macht, wenn es nur auf Er-
folg, Geld und Karriere ausgerich-
tet ist. Materieller Fortschritt allein
wirkt wie Salzwasser, das man
trinkt: Der Durst nimmt immer
noch zu. 
Wer glücklich werden will, muss
sich zunächst mit sich selbst und
seiner Lebenssituation anfreun-
den:
Ich habe nun einmal dieses Ge-
sicht und mein Nettogehalt setzt
meinen Wünschen klare Grenzen.

Der unzufriedene Vergleich mit anderen wirkt wie ein Schluck aus dem
Giftbecher! Es gibt eben keine idealen Partner, Kinder, Verwandten und
Vorgesetzte.
Wer Frieden mit sich selbst gefunden hat, söhnt sich auch mit den Unzu-
länglichkeiten seiner Umgebung aus.

Herr, ich muss lernen, mich trotz aller meiner Schwächen selbst
anzunehmen. Erst, wenn ich das geschafft habe, werde ich auch Ver-
ständnis für die Fehler meiner Mitmenschen haben.

(aus: Willi Hoffsümmer – 365 x Rückenwind – Ermutigungen für jeden
Tag)

n Erreichbarkeit 

Öffnungszeiten des Kirchgemeindebüros in Leuben:
Montag:      9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Dienstag:     8.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag:    8.00 Uhr – 14.00 Uhr
Telefon Pfarramt Leuben: 035241/58 667
Fax: 035241/58 672, E-Mail: kirche-leuben@gmx.de 
Internetseite: www.kirche-leuben.de

Sprechzeit Pfarrer Jochen Hahn, Rüsseina: nach Vereinbarung 
Tel.: 035242/68651, E-Mail: joachim.hahn@evlks.de

Käbschütztal – Kirchennachrichten der 
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